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	Der erste Satz. Die Worte, geistlich, ein Geistlicher, die Geistlichkeit, hat man dem Lehr-Stande nicht allein zuzueignen, sondern sie sind allen wahren Christen, ohne allen Unterscheid, gemein.
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	Der andere Satz. Die besagten Redens-Arten sind in gemeldter Zueignung Papistisch, und wird dadurch viel Mißverstand und Schaden in der Evangelischen Kirchen verursachet.
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	Der dritte Satz. Das Wort, Priester oder Priesterthum, und die im Neuen Testament damit bezeichnete Sache, wie es in den Schrifften des Neuen Testaments vorkömmt, ist den Lehrern nicht zuzueignen, sndern es gehöret allen wahren Christen ohne Unterschied zu.
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	Der vierdte Satz. Alle wahre Christen haben, vermöge ihres geistlichen Priesterthums, das Recht, können auch zu der Tüchtigkeit gelangen, sich ohne Nachtheil, sondern vielmehr zum Besten des öffentlichen Lehr-Amts, selbst untereinander zu erbauen.
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	Der fünffte Satz. Das Recht und die Pflicht der gemeinschafftlichen Erbauung gehet, bey dem geistlichen Priesterthum, nicht allein auf Warnung, Ermahnung und Tröstung, sondern auch auf Lehren, oder Unterricht von der Wahrheit, und auf Widerlegung der Irrthümer.
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	Der sechste Satz. Wahre Christen haben, vermöge ihres geistlichen Priesterthums, das Recht und die Freyheit, nicht allein bey ohngefehr vorfallender Gelegenheit, sondern auch, zu gewisser dazu abgeredeter Zeit, sich daheim miteinander zu erbauen.
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	Der siebende Satz. Wahre Christen haben, vermög ihres geistlichen Priesterthums, das Recht, ja die Pflicht, die Lehre und das Leben ihrer vorgesetzten Lehrer zu prüfen.
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	Der achte Satz. Alle Privat-Erbauungen müssen und können also beschaffen seyn, daß sie dem Lehr-Amte keineswegs zum Nachtheil, sondern vielmehr zur Beförderung, gereichen.
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